
23 Oktober.
ßrilige N«. 119 -rs KrMIatt

für den Kreiß Westerburg.

Hekrmntknachrmq
Nr. 1.. 111/7. 17. K. R. A.,'

-treffend Beschlagnahme , Behandlung , Ver¬
ödung und Meldepflicht von rohen Groß¬

viehhäuten und Roßhäuten.
Uom 20 . Oktober 1017.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kv-
»glichen Krtegsnnmsterlums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
ibracht^mit dem Bemerke », daß , soweit nicht nach den allae-
>emen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Kuwider-
mdlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6 der Be-
llkntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
fjj 110. ?; Vs r‘n'9iJ 376)*u-i^ e Zuwiderhandlung
!9en d-c Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lager-
‘X r aitl ^ ^kanntmachung über Auskunftspflicht vom
1 Zull 1917 (Retchs-Ge etzbl. S . 604)**), bestraft wird . Auch
MN der Betrieb des Handelsgewcrbes gemäß der Bekanntmachung
ir Hernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23
«plember 1915 ( Rerchs -Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

-er Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:

ftät : ^Koßviehhäute jeder Herkitnft und leben Gewichts von
3tmbern , flü ^en ; Ochsen und Bullen , sowie von Fressern

^ und Kalbern von 10 kg Grüngewicht an aufwärts :
b) alle Roßhaute Ponyhäute . Fohlenfelle . Esel -, Maultier-

und Mauleselhaute jeder Größe und Herkunft'
c)  alle aus militärischen Schlachtungenstammenden sowie alle in

den besetzten Gebieten und in den Ettappen - und Operations¬
gebieten gewonnenen Häute und Felle von Schlachttieren,
Pferden , Ponys . Fohlen . Eseln , Maultieren und Maul¬
eseln.

> Buch Häute und <selle , die von gefallenen Tieren stammen,
nb von der Bekanntmachung betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden Häute iind
lle der Tiere , die Eige ntum der Kaiserlichen Marine sind.

Mnbtfches Gefälles
8 2.

Beschlagnahme de» inländischen Gefälle ».
Alle im 8 1 unter a und b bezeichnten Häute und Felle aus

m Jnlande werden hiermit beschlagnahmt.

^ der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme von

Änderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten isti rechtsgeschaftliche Verfügungen über sie nichtig sind, soweit sie
jt auf Grund der folgenden Anordnungen oder etwa weiter er-
mden Anordnungen erlaubt werden . Den rechtsgeschäftlichen Ver¬
zügen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwanasvoll-
mung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Neriiutzer „ng»rrla«l,nts.

, . .̂ ^otz der Beschlaguahme ist die Veräußerung und Lieferung
Aschen Gefälles , soweit es nicht aus militärischen Schlachtungen
^ ln  fc >Igeiti )en Fällen erlaubt (unter Jnnehaltung der nach-
mden Bestimmungen zu A bis D):

a) Von einem Schlächter ***) an eine Häuteverwertungs -Ver-
einiguug oder an einen Händler (Sammler ) oder an einen
von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preuß-

- ^ ^ llchen Knegsministeriums zugelassenen Großhändlers
Gefänpnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zchn-

--!-n v ! nmr7t ^ sind, ° b7strafU Strafgesetzen höhere

■wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft , beschä-
-lgt oder zerstört , verwendet , kauft oder verkauft oder ein andere « Ber-
autzerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt

' ffts der Bcrpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln zmviderhan 'delt,
wer den erlassenen AuSführungsbestimmungen zuividerhandelt.

Äer  vorlätzlich die jAuSkunft . zu der er auf Grund dieser Be-
m«chu " g verpflichtet . st, nicht in der gesetz' en Frist erteilt oder wissent-

. mchtipe oder unvollständige Angaben macht , oder wer vorsätzlich die
W,n die GeschäftSbriife oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder

^ >» ung der Vetriebseinrichtungcn oder Räume verweigeit , oder oor-
»mi .' ^ °/ 5 bschr >ebe » cn Lagerbücher emzurichten oder zu ' ühren unterläßt,
- mit Gefängnis brs zu sechs Monaten und m >t Geldstraie bis zu zehn-

oder mit einer dieser Strafen bestraft ; auch könne, , Borräte,
schwiegen worden sind , im Urteil als dem Staate verfallen erklärt

j  Auskunftspflichtigen gehören oder nicht.
hnftrJ ? ’ r .S" 1®. £ le Auskunft , zu der er auf Grund dieser Bekanntmach-
° ? üichte > in , nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder un-

° ' ge Angaben macht , oder wer fahrläffig die vorgeschriebenen Lager-
^nzurichte » oder zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu drei-
.Mark bestraft.

ftSchlachter im Sinne dieser Bekanntmachung ist derjenige , in besten
die Haut durch die Schlachtung oder das Fallen verbleibt oder über-

b an einen von der Kriegs-
Rohstoff -Abtellung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
stenums zugelaffenen Großhändler oder, falls seine An-

nur lmmittelbar von einem Schlächter gekauftes
Gefalle enthalt , an einen anderen Händler (Sammler )-

c) von emer Häuteverwertungs -Vereinigung an einen Verband
von Hauteverivertungs -Vereinigungen oder an einen von der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Krieas-
MlNtsteriums zugelassenen Großhändler.

d)  ri UmeUielUr ?ün ber  Kriegs -Rohstoff -Abteilung des König-
lch Preußischen Kriegsministeriums zugelaffenen Großhänd¬

ler , oder von einem Verbände von Häuteverwertunas -Ver-
einigungen an die Sammelstelle (8 5);

e ) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle (8 5);
0 .^^ (̂ ^^̂ ^^ Erteilungsstelle an eine Gerberei.
Zite U -rattKernnge« und Lieferungen st«d jedoch
gestattet , wenn die folgenden Bestimmungen x« Aki » I» lnnegehnlten merde«:

A- Knchfnhrnng.
er n ~~l” lin*er  1 ^nb 2 bezeichneten Stellen , welche Häute und
Felle veräußern und liefern , haben Bücher zu führen , aus denen
folgendes ersichtlich sem muß:

1. bei Bemssschlächtern und Abdeckereien: Tag der Schlachtung
oder des Abhäutens , Empfänger der Ware , Tag der Ab-
lleferung ' Nummer (§ 6 c) und Mängel ; außerdem bei
Roßhauten usw . (§ 1 b) die Länge ; bei Großviehhäuten:
Gattung , Nummer (§ 6c ) und Mängel : außerdem bei Roß¬
hauten : Gattung , Nummer der Preisklasse -ffl-), das durch
Wregen ermittelte Gewicht , das Reingewicht (Grüngewicht ), die

Q x ^ chlachtart , sofern sie von der im 8 6b angegebenen abweicht.
^ oer Wndtern , (Sammlern ) , Häuteverwertungs -Vereimgungen,

Verbänden von Häuteverwertungs -Vereimgungen und Groß¬
händlern : Lieferer und Empfänger der Ware , Tag der Ein-
lteserung und Weiterliefernng , Nummer (Z6c,und Mängel;

Roßhäuten usw . (8 1b ) die Länge ; bei Groß-
mehhauten : Gattung , Nummer der Preisklasse -ßch) . das durch
Wregen ermittelte Gewicht (Grüngewicht ) , die Schlachtart,
sofern sie von der im § 6b angegebenen abweicht.

0 . Grlaukte Kemegung steo Move.
. tatsächliche Anlieferung der Ware darf nur erfolgen , wenn
bei ihr die Ware nicht andes als zwischen folgenden Stellen örtlich
bewegt wird:

a ) Von einem Schlächter:
an eine nicht mehr als 50 km vom Schlachtort ent¬

fernt gelegene Annahmestelle einer Häuteverwertunqs -Ver-
einigung oder

an einen nicht mehr als 50 km vom Schlachtort ent¬
fernt ansässigen Händler (Sammler ) oder

an ein von der Sammelstelle zum Verladeplatz bestimm¬
tes Lager eines zugelaffenen Großhändlers , sofern sich
ein solches an dem Ort befindet , innerhalb dessen die
Schlachtung stattgefunden hat;

b) von einem Händler (Sammler ):
an das Lager eines Händlers (Sammlers ) oder an ein

von der Sammelstelle zum Verladeplatz bestimmtes Laaer
eines zugelassenen Großhändlers;

c) von der Annahmestelle einer Häuteverwertungs -Vereinigung
nach dem für diese von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegimnisteriums oorgeschriebenen
und von der Sammelstelle bekanntgegebenen Berladeplatz;

ck) von den Verladeplätzen nach den Gerbereien auf Anweisung
der Berteilungsstelle (§ 5)

Bei den Bewegungen zu b und der Bewegung der Ware vom
Schlachter an einen Händler (Sammler ) oder an ein zum Verlade¬
platz bestimmtes Lager eines zugelassenen Großhändlers darf die
Ware den Sammelbezirk des Großhändlers , der für den Ort der
Schlachtung zuständig ist , nicht verlassen.

Anmerkung . Grundsätzlich soll in allen Fällen , in denen mehrere Liefe-
rungsarten walilweise erlaubt sind , diejenige gewählt werden , welche die Eisen-

möglichst Tu' m -rnnbê " '"besondere sind Stückgutsendungen
C. Fristen.

rt. äu B bezeichneten Bewegungen der Ware müssen inner¬
halb solgender ^Fristen vorgenommen werden:

a) Bei Sendungen vom Schlächter:
unmittelbar nach dem Abziehen oder , falls die Haut bei

ihm gesalzen oder getrocknet wird *), innerhalb 10 Tagen
^nach dem Abziehen;

der zugelassenen Großhändler und der ihnen zugewiesenen
Sammelbezirke sowie die von der SammelsteUe mit Zustimmung der Ver»
teilungssteUe zu Verladeplatzen bestimmten Lager werden von der Sammel-

n - i ^ T Bell zu Zeit in der Fachpreffe bekanntgemacht . Abdrucke
send bei der SammelsteUe erhältlich.

Bgl . § 4 der Bekannimachung L . 700 |7. 17 . K . R . ü .. betreffend
Höchstpreise von rohen Großviehhäulen und Roßhäuten.

)s >s  wrrd daraus hingewiesen , daß für getrocknetes Gefälle ein nied»
rrgerer Vrers als für gesalzenes zu erwarten ist (Bekanntmachung L . 70 (1 j7. '
17 . St . vt . VI. § 8 Anmerkung .)



b) bei Sendungen vom Händler (Sammler)
spätestens am dritten Tage des Monats für das inner¬

halb des vorgegangenen Kalendermonats gesammelte Ge¬
fälle ;

c) bei Sendungen von Annahmestellen der Häuteverwertungs-
Vereimgungen:

wie unter b) ;
d) bei Sendungen von den Verladeplätzen der Häuteverwert-

ungs -Bereinigungen und der zugelassenen Großhändler:
eine Woche nach Eingang der Versandanweisungen der

Verteilungsstelle (8 5).
1) . Knnf dev Kiste « v« d Ülettyitttugen.

a) Jede Häuteverwerttmgs -Vereinigung , die einem Verbände
von HäuteverwerMngs -Vereinigungen angehört und die
ihren Verladeplatz nicht selbst betreibt, hat spätestens ' am
dritten Tage eines Monats über das im vorangegangenen
Kalendermonat von ihr gesammelte Gefälle Listen, welche
die Anzahl , Arten , Beschaffenheit und Gewicht der gesam-
weiten Häute enthalten , derjenigen Häuteverwertungs -Ver-
einigung zu übersenden, welche den für ihresAnnahmestelle
vorgeschriebenen Verladeplatz betreibt; jede einen Verladeplatz
betreibende Häuteverwertungs -Vereinigung hat die Listen
und Rechnungen über das bis zum sechsten Tage des Monats
ihr gemeldete oder von ihr selber im vorangegangenen Ka¬
lendermonat gesammelte Gefalle bis zum dreizehnten Tage
desselbenMonats ihrem Verbände zu übersenden. Eine Häute¬
verwertungsvereinigung , die keinem Verbandeangehört , hat die
Rechnungen u. Listen über das im vorangegangenen Kalender¬
monat von ihr gesammelte Gefälle spätestens bis zum drei¬
zehnten Tage desselben Monats an einen für denHbetref-
fenden Sammelbezirk zugelassenenGroßhändler abzusenden.

b ) Die Verbände von HäuteverwerMngs -Vereinigungen und
die zugelassenen Großhändler haben die Rechnungen und
Listen über das bis zum sechzehnten Tage des Monats ihnen
gemeldete oder von ihnen gesammelte Gefällefspätestens bis
zum dreiundzwanzigsten Tage desselben Monats an die
Sammelstelle in der von dieser vorgeschriebenenForm ab¬
zusenden.* *)

c) Die Sammelstelle hat die Rechnungen und Listen über das
bis zum sechsundzwanzigsten Tage des Monats ihr ge¬
meldete Gefälle spätstens bis zum sechsten Tage des folgen¬
den Monats an die Verteilungsstelle abzusenden.

d ) Die Verteilungsstelle hat die Versandanweisungen für das
bis zum siebenten Tage jedes Monats ihr gemeldete Ge¬
fälle möglichst bis zum fünfundzwanzigsten Tage desselben
Monats , spätestens aber unverzüglich nach Eingang des
Rechnungsbetrages von der betreffenden Gerberei, abzusenden.

e) Bei allen vorstehend unter Oa bis d nicht aufgeführten
Lieferungen, ausgenommen die Lieferungen des Schlächters,
sind die Rechnungen und Listen spätestens gleichzeitig mit
der Ware zu übersenden.

II. Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung vor: be¬
schlagnahmten Häuten oder Fellen ist verboten, insbesondere
der Ankauf zur Eingerbung durch.die Gerbereien von einer
anderen Stelle als der Verteilungsstelle.

Anmerkung: Gerbereien, die am 1. Juli 1917 auch Sammler waren,
können von der Verteilungsstelle aur Antrag einen von dieser zu bestimmenden
Teil ihrer Sammlung zugeteilt erhalten, um ihn sofort zu den vom Lederzu-
weisunglamt vvrgesckriebeiieu Lederartcn in Arbeit nehmen zu können. Die
Anträge sind der Lerteilungsstelle in der von ihr vorgeschricbenen Form so
rechtzeitig einzuscndcn, daß sie am Monatscrstcn bei ihr vorlicgen. Der nicht
zugeteilte Teil der Sammlung ist unverzüglich an das nächste zum Verlade¬
platz bestimmte Lager eines zugclasicncn Großhändlers abzusenden.

III. Jede zum Verteilungsplan der Kriegsleder -Aktiengesell¬
schaft gehörige Gerberei darf jedoch von Landwirten monatlich ins¬
gesamt acht aus deren eigenen Haus - oder Notschlachtungen stam¬
mende Häute unmittelbar annehmen und für sie im Lohn gerben.

Anmerkung: Die Gerbereien haben über diese Lohnarbeiten ein bcwndris
Luch zu führen(§ 8b der Bekanntmachung Nr . L. 888j7. 17. K. R . A >; sie
sollen derartige Austiäge in der Reihenfolge des Eintreffens der Häute aus-
führrn und den Landwirte» darüber Auskunft geben, wieviel Häute sie naä, den
obigen Bestimmungen in dcm betreffende» Monat noch annehmen dürfen.
Zur Rücklieferung der gegerbten Haut an den Landwirt bedarf es der Freigabe
durch das Lederzuweisungsanit. In dem von den, Grrbec zu stellenden Anträge
,st auzugeben. na»» die einzelnen Häute zur Lohngerbung aiigcnolnnicn wor¬
den sind. Den» Anträge auf Freigabe des Leders zur Lieferunga» den Land¬
wirt wird nur unter der Bedingung stattgegebcn werden, daß dieser eS nicht
veräußeit, es sei den an seine Angestellten.

8 5.
Sammelstelle »der Urrtril « « g» steUe.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die
Deutsche Rvhhaut -Aktien-Gesellschast in Berlin W 8, Behrenstraße
28.

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder-Aktiengeschast in Berlin
W 9, Budapester Straße 11112.

8 6.
Behandlung der Hunte und Felle bis ?« r Adlirfernn-

an den Gerber.
a) Beim Schlachten und Abziehen der Tiere sollen die Häute

und Felle sorgfältig behandelt, insbesondere sollen die Sei¬
tenteile der Keulen und der Bauchteil nur mit Hammer
und Zange (nicht mit dem Messer) abgezogen werden.

*) Uni der Sammelstelle die notivenige genaue Prüfung und die recht¬
zeitige Weiterleitiing der Listen zu ermöglichen, rst es dringend erwünscht,daß die
Verbände und die zugelassene» Großhändler die lleberschrcibnnge» und Ge-
n>i« t »listen in Teilsendungen jeweils sogleich nach Fertigstellung absenden,also
picht mit der Uebersendung warten, bis sämtliche Aufstellungen vorliegen.

rochen,
lfhaut,
Horn-

D

b) Großviehhäute sollen fleischfrei, ohne Horn oder Knoche,
ohne Maul , ohne Schweifbein — jedoch mit Schweifhaut,
ohne Schweifhaare — abgezogen und oberhalb der Horn¬
schuhe abgeschnitten werden ; hornige Bestandteile (Kielen,
Zehen) sind zu entfernen.

Roßhäute usw. (s 1 b) sollen ebenfalls knochenfrei, mög¬
lichst sleischftei, langfüßig , (die Füße im Fesselgelenk abge¬
schnitten) , ohne Schweifhaare und Mähne abgeschlachtet
werden, jedoch ist ihnen der größtmögliche Flächeninhalt zr
belassen.

c) Die Großviehhäute sollen nach Entfernung etwa noch an¬
haftender Fleischteile und nach dem Erkalten — vor den,
Salzen — gewogen werden, und zwar möglichst durch einen
vereidigten Wiegemeister. Das durch Wiegen ermittelte
Gewicht, bei Roßhäuten usw. das Maß , sowie die Preis- $c *
klaffe soll in unverlöschlicher Schrift (durch Stempeldruck oder >>e ®
geeigneten Tintenstift ) auf der Fleichseite der Haut ver- En
merkt werden . Die Haut ist mit einer Nummer zu ver¬
sehen.

d ) Die Häute und Felle sollen sogleich nach dem Wiegen , späte¬
stens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen , sorg-
fälttg gesalzen und daun mehrere Tage so gelagert werden,
daß das Wasser abfließen kann.

e ) Bei Roßhäuten usw. soll die Länge in Zentimeter der gut
ausgebreiteten , aber nicht gezerrten Haut , gemessen vom
Ohrloch bis zur Schwanzwurzel , nach Ablauf des achten
Tages nach der Salzung , und zwar möglichst durch einen
vereidigten Wiegemeister festgestellt werden.

kt Jeder soll die Häute und Felle pfleglich beharrdeln und die
von der Sammelstelle vorgeschriebenen Lose***) in seinem
Lager getrennt halten.

8 7
Meldepflicht.

Wer das Gefälle nicht gemäß 8 4 weiterveräußert und frist¬
gerecht geliefert hat , muß die in seinein Besitz befindlichen Häute und
Felle dem Lederzuweisungsamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin W 9, Budapestei
Straße 5. melden. Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen
Vordrucken zu erfolgen, welche ordnungsmäßig auszufüllen sind,
Die Vordrucke sind bei dem Lederzuweisungsamt anzufordern . Die
Meldungen sind für das meldepflichtig gewordene Gefälle inner¬
halb zehn Tagen nach Eintritt der Meldepflicht zu erstatten.
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Gefälle ans militärische« Schlachtungen« sm.
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Dil

Gefalle au»militärische« Schlachtungen, de« Operation«
Etappen- oder befehle« feindliche« Gebiete«.

a) Das aus militärischen Schlachtungen (auch des Inlandes!
sowie das aus den besetzten Gebieten stammende Gefälle -
mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiserlichen Marim Zister
befindlichen Haute und Felle — ist beschlagnahmt; seiw fcturtt
Ablieferung und Verwendung ist durch besondere Vorschriften Be
geregelt.

b) Gestattet ist der Bezug des von dem Absatz a dieses
Paragraphen betroffenen Gefälles nur von der Vettel-
lungsstelle.

"8 er

Srhandinng de» Gefälle» beim Gerber.

Behandlung der Häute und Felle «ach Abtiefernn- «'
de« Gerber

um,
F>

Trotz der Beschlagnahme bleibt die Verarbeitung der von de»
2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffenen Häute und W ^luti

zu Leder*) sowie die Verfügung über die hergestellten Erzeugnissen
gestattet, sofern die folgenden Vorschriften beobachtet werden oder
worden sind:

a)  Die Verarbeitung und Zurichtung***) bis zum gebrauchs¬
fertigen Leder muß im eigenen Betriebe erfolgen.

b)  Die Verarbeitung und Zurichtung hat zu den von>
Lederzuweisungsamt jeweils vorgeschriebenen Lederarten
zu erfolgen.

c) Das Spalten von Ochsen-, Kuh- und RinderhäiB
(auch in: weiteren Fabrikationsgange ) ist nur r
erlaubt , als es zur Erreichung gleichmäßiger Dicke d«
Kernstückes notwendig ist. Spalte müssen, soweit siem
unverzüglich als Leimleder Verwertung finden, binm»
Monatsfrist im eigenen Betriebe eingegerbt werden; **■ ^
Veräußerung von Kalkspalten oder lohgaren Spalten^ (c ^

D

wen!
i<
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B

andere Gerbereien oder an Zurichtereien ist nicht gestatt̂ , ^
Spalte mit zwei oder mehr Millimeter größter 3)
sind zu den Lederatten Rr . 11, dünnere zu den Art̂ ^ ^
Nr . 12, 13 und 15 der Preistafel in der Bekanw ^
machung Rr . L. 888/7 . 17. K. R . A. fertigzumache-' .

' ) Die Einteilungen der Lose werden von der Sammelstelle
2pit in her bpfnmitaemadht. ftTbhnnfp sind bei der m.Zeit zu Zeit in der Fachpresse bekanntgemacht, Abdrucke sind bei der Can"̂ ' Huqc

stelle erhältlich. |5 (
*) Auf die Bekanntmachung, betreffend Verbot künstlicher Beschŵ |iea()[

von Leder, Nr. Cb. II. 588 10. 16. K. R. A., wird hingewiesen.
**) Zu beachten sind die besonderen Bestiminungen der Bekanntul̂ f̂ Dihs

Nr L 888j7.17. K. R. 81, betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von»
***) Firmen, die »ackiveislich außerstande sind, das Leder sack>S

zuzurichten, können gemäß8 12 eine Ausnahmebewilligung beantragen.

ckl
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6 ) Bei der Veräußerung sowie bei derAnmeldung znrFreiaabe
dürfen andere als die in der Preistafel der Bekannt¬
machung Nr . L 888/7 17. K. R . A. angegebenen Be¬
nennungen nicht Lewählt werden,

e) Die verarbeitenden Firmen haben vom Lederzuweisungs¬
amt der Kriegs -Rohstofs-Abteilung oder auf deren An-

' Weisung von der Kriegsleder-Aktiengesellschast oder der
Geschäftsstelle des Ueberwachungsausschussesder Leder¬
industrie geforderten Angaben unverzüglich zu erstatten,
soweit sie mit den erlassenen Anordnungen Zusammen¬
hängen.

8 10
Meldepflicht.

Die in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute und Felle,
! von den § § 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffen werden

iie Spalte von solchen Häuten und Fellen unterliegen , sofern
t Einarbeitung nicht innerhalb eines Monats gemäß den Bestimm-
zm des § 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht. Die Meldungen sind
«halb 10  Tagen nach Ablauf der für die Einarbeitung be-
Mtcn Frist an das Lederzuweisungsamt Berlin W 9, Budapester
che 5, auf den dort erhältlichen Vordrucken zu erstatten.
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itz a dieses

„ständisches Gefälle.. . §11
Ausländisches Gefälle.

Für alle im § 1 unter a und b bezeichnten Häute und Felle,
ms dem neutralen oder verbündeten Ausland eingeführt sind,

len folgende besonderen Anordnungen:
a) Beschlagnahme und Meldepflicht.

Eingeführte Häute und Felle sind bei Eingang in
das deutsche Reichsgebiet beschlagnahmt und unterliegen
der Meldepflicht an das Lederzuweisungsamt Berlirr W
9, Budapester Straße 5, von dem Vordrucke für die
Meldungen anzufordern sind.

Zur Meldung verpflichtet ist der erste Empfänger
innerhalb fünf Tagen nach Eingang der Ware bei ihm
oder seinem Lagerhalter.

Anträge auf Freigabe : vgl. § 12.
b) Lagerbuchführung.

Jeder nach a Meldepflichtige hat ein Lagerbuch
den Meldevordrucken entsprechend zu führen , aus dem
jede Aeudemng in dem Vorrat der meldepflichtigen Häute
oder Felle und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles , welcher

den Vorrat nicht pfleglich behandelt, ist strafbar und
hat die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

8 12
Ausnahmen

Mi ■^ Die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
e«! " (Üü! ^ rmms ist berechtigt, Ausnahmen von den Anordnungen dieser
ahmt ; s« klmntniachung zu gestatten. Anträge sind an das Lederzumeifunas-
Üorschufte» -j Berlin W 9, Budapester Straße 5, zu richten. Die Entschei-

»8 erfolgt schriftlich.
• § 13

« Derlei- Inkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 191? in

-st. Gleichzeitig werden die Besttmmungen der Bekanntmachung
■L. lll/li . 16 K. R . A., betreffend Beschlagnahme, Behandlung,

■Wendung und Meldepflicht von rohen Kalbfellen, Schaf-, Lamm-
prmtii an J Ziegenfellen sowie von Leder daraus vom 20. Dezember 1916,

^eit sie sich auf Kalbfelle und Fresserfelle von 10 ><8 Grünge-
„ nrt  s„„ p aufwärts beziehen, sowie die Bekanntmachung Nr . Ob . ll. H 1I7

imh Fell! ? ' D- vom 31. Juli 1916, betreffend Beschlagnahme, Be-
^ung . Verwendung und Meldepflicht von rohen Häuten und

8 n M Im' °ußer Kraft gesetzt.
Frankfurt (Main), den 20. Oktober 1917.

cgebraucht Stellv . Generalkommando de» 18 . Armeekorps,
ilgen.

den vB
Lederarten kekannlmackung

inderhW > Nr . L. 700 |7. 17. K. R 81.,
?Dickes Reffend Höchstpreise von rohen Großvieh

häuten und Roßhäuten.
en, 7» Uom 20 . Oktober 1917 .
Knaben «1 Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Gesetzes

.ipftattet* den Belagerungszustand voni 4. Juni 1851 in Berbinduitg
Mer Di-k- > m Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesell . S.

den Artê ' ^7  in Bayern arif Grund der Allerhöchsten Verordnung
>- Bekannt' » bl . Juli 1914 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom

!«ülgust 1914 (Neichs-Gesetzbl.. S - 339) in der Fassung vom
igzumachê Dezember 1914 (Rcichs-Gcsetzbl. 516)” der ^ Bekannt-
elle is ^ Uhungen über die Aendecunqen dieses Gesetzes vom 21.c ' ,i« ■•uucv  vw Aeuverungen vie«es tseseyes voin 221.
ber<bfl’ Ûar 1915 (Reichs -Gcsctzbl. S . 25), vom 23. September

,0 (Reichs -Gesetzbl. S . 603), vom 23. März 1916 (Reichs-
Ät'ich ĉ3bl. S . 183) und vom 22. März 1917 (Reichs -Ge-

. n l̂huE ', S . 253 ) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis ge-
von2ebtUr, ' Zuwiderhandlungen nach den in der Anmerkung *) ab-

ickten Bestiinmungen bestraft werden , sofern nicht nach den
deinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

er l<H¥t
ntragen.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603 ) unter¬
sagt werden.

8 1.
N- n der Bekanntmachung betroffene « egenffiinde

Von dieser Bekanntmachungwerden betroffen:
a)  alle Großviehhäute jeder Herkunft und jeden Gewichts

von Rindern, Kühen, Ochsen und Bullen sowie von Fres¬
sern und Kälbern von 10 kg Grüngewicht an aufwärts;

b) alle Roßhäute, Ponyhäute, Fohlenfelle, Esel-, Maultier-
und Mauleselhäute jeder Größe und Herkunft.

c) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie alle
in den besetzten Gebieten und in den Etappen - und
Operationsgebieten gewonnenen Häute und Felle von
Schlachttieren , Pferden , Ponys , Fohlen , Eseln . Maul¬
tieren und Mauleseln.

Auch Häute und Felle, die von gefallenen Tieren stammen,
sind von der Bekanntinachnng betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden Häute
und Felle der Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen Marine sind,
sowie Häute und Felle , die aus dem neutralen oder verbündeten
Ausland eingeführt sind.

. 8 2.
Höchstpreis**) .

a) Höchstpreis für vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle
Vorschriftsmäßig gelieferter« Gefälle sind diejenigen Häute

und Felle , die nicht gemäß 8 7 oder § 10 der Bekanntmachung
Rr . L. 111 |7. 17. K. St. A. meldepslichtig geworden sind.

Der von der Berteilungsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschast)
für die im § 1 bezeichneten Häute und Felle zu zahlende Preis
darf den im § 3 festgesetzten Grundpreis abzüglich der im § 6
oorgeschrcebenen Abzüge nicht übersteigen, es sei denn , daß es sich
um Großviehhäute ohne Kopf (Kopfhaut umnittlbar hinter den
Ohren abgeschnitten ) handelt , bei denen der aus Grundpreis und
Abzügen gemäß § 6 sich ergebende Preis um 5 0. H. überschritten'
werden darf (Höchstpreis)

Anmerkung . Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis derjenige Preis ist.
den die Verteilnngsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschast) höchstens bezahlen
darf . Bei den gemäß der Bekanntmachung Nr . L. llJ| 7. 17. K R . A
erlaubten Veräußerungsgeschäften über Haute und Felle müssen deshalb die
"n § 3 festgesetzten Grundpreise fe nach der Lieferungsstufe entsprechend nied-
mger angesetzt >verden . Die im 8 6 bestimmten Abzüge sind in allen Liefe¬
rungsstufen null zu rechnen.
b) Höchstpreis für nicht vorschriftsmäßig geliefertes

Gesa  Ue.
Nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejenigen

Häute und Felle , die gemäß § 7 oder § 10 der Bekanntmachung
Jtr L. 111|7. 17, K. R . A. meldepflichtig geworden sind und für
die eine Ausnahmebewilligung nach § 12 der genannten Bekannt¬
machung nicht gewährt worden ist.

Der von der Verteilungsstelle (Kriegsleder -Aktiengesellschast)
für nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle zu zahlende Preis
darf 90 v. H. des nach Buchstabe a dieses Paragraphen sich er¬
gebenden Höchstpreises nicht übersteigen.

8 3.
Gr»«dprei».

Der Grundpreis darf höchstens betragen:
JT' Klasse I MaffTir Klasse Ist

Bei Gefälle
für 1 kg
Grün-

für 1 kg
Grün-

für 1 kg
Grün-

gewicht
Mark

gewicht
Mark

gewicht
Mark

jeden Gewichtswön Rindern,
Kühen und Ochsen, sowie
von 10  uild mehr kg
Grüngewicht von Kälbern
und Fressern. 1,80 1,60 1,45

jeden Gewichts von Bullen 1,70 1,50 1,35

, *) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Mark »der mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages uuffordert , durch den

die Höchstpreise überschritten werden , oder sich zu einem solchen Ver¬
trag erbietet,

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (§ 2, 3 des Ges.
betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge-
genstanden , für die Höchstpreise festgesetzt sind , nicht nachkommt,

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , dem
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

b' na 3>, § 5 ves Gesetzes, betreffend Höchstpreise , erlassenen
Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt,

m . tri ®,ci  vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 ist die
Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen , um den
der Höchstpreis überschritte » worden ist oder in den Fallen der Nummer 2
überschritten werden sollte ; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark,
so ist auf ihn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstande kann die Geld-
strafe bis auf bte Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe angeord¬
net werden daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt-
nnnachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden . Neben den Strafen kann auf Einziehung der
Gegenstände , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , erkannt werden , ohne
Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht.

*») Die Veschlagnahme , Behandlung , Verwendung und Meldepflicht der
Haute und Felle sind durch die Bekanntmachung Nr . 111/7 . 17. K. R . A. ge¬
regelt.



Roßhäute , Pony « und Maul-
tierhäute.

Fohlenfelle , Esel- und Maul¬
eselhäute .

Länge
tn cm

bis 219
220 und mehr

149
150

Anmerkung: Die Grundpreise die dieVerteilringsstelle für getrocknetes
' ist, werden von Zeit zu Zeit in der Fachpresse bekannt-

Grundpreis in
Mk. für daS St

19,oo
29,ov

5,«o
9,oo

Gefälle zu zahlen bereit i ... _ „ _ „ _
aegehen. Sie werden niedriger sein als ' die Preise , die die" Verteilungsstelle
für gesalzene« Gefälle entsprechendenGewichts zahlen wird.

8 5.
Klasseneinteilung de» Gefälle ».

Zur Klaffe I gehört das Gefälle aus sämtlichen Ländern
südlich des Mains , außerdem von der Rheinprooinz aus den Re¬
gierungsbezirken Coblenz und Tier , aus dem Fürstentum Birken
seid, aus der Rheinpfalz , Elsaß -Lothringen , der Provinz Hessen-
Nassau , dem Großherzogtum Hessen, allen thüringischen Staaten,
dem Königreich Sachsen , der Provinz Sachsen mit Ausnahme der
Kreise Salzwedel , Osterburg , Stendal , Gardelegen und Halberstadt-
Stadt , den Fürstentümern Schaumburg -Lippe und Waldeck, dem
Herzogtum Anhalt und von der Provinz Schlesien aus den Re
gierungsbezirken Liegnitz und Breslau.

Zur Klasse II gehört das Gefälle aus dem 'Rheinland mit
Ausnahme der Regierungsbezirke Coblenz und Tier , aus West
falen , dem Fürstentum Lippe, Großherzogtum Oldenburg mit
Ausnahme des Füstentums Birkenfeld, von der Provinz Sachsen
aus den Kreisen Salzivedel , Osterburg , Stendal , Gardelegen und
Halberstadt -Stadt , aus der Provinz Hannover , dem Herzogtum
Braunschweig , den Freien Reichsstädten Bremen , Hamburg , Lübeck,
aus Schleswig -Holstein , den beiden Großherzogtümern Mecklen¬
burg , den Provinzen Poinmern und Brandenburg , von der Pro¬
vinz Schlesien aus dem Regierungsbezirk Oppeln und aus der
Provinz Posen.

Zur Klasse III gehört das Gefälle aus den Provinzen West-
und Ostpreußen.

Maßgebend für die Klassenzugehörigkeit ist der Schlachtoct,
sofern dar Gefälle von einer am Schlachtort heimischen Rasse
stammt , andernfalls die Gegend, in welche die betreffend Rasse
heimisch ist.

Anmerkung: Roßhäute usw. sind in ihren Preisen unabhängig von
Schlachtort und Rasse.

8 5.
Beschaffenkett de « Gefälle «.

Der volle Grundpreis (§ 3) gilt nur für das Gefälle , das
den nachstehenden Bedingungen entspricht:

a) Großviehhäute müssen fleischfrei, ohne Horn , ohne Kno¬
chen, ohne Maul , ohne Schweifbein , jedoch mit Schweif¬
haut , ohne Schweifharre , abgezogen, und oberhalb der
Hornschuhe abgeschnitten sein. Hornige Bestandteile (Kielen,
Zehen ) müssen entfernt sein.

Roßhäüte usw. (§ lt >) müssen möglichst fleischfrei,
langklauig (die Füße im Fesselgelenk abgeschnitten), ohne
Schweifhaare und Mähne , jedoch derartig abgeschlachtet
sein, daß sie den größtmöglichen Flächeninhalt haben.

b) Das Gefälle mutz richtig gesalzen sein.
e) Bei Großviehhäuten mutz das durch Wiegen ermittelte

Gewicht und die Nummer der Preisklasse , bei Roßhäuten
usw. ,(§ lt >) die nach Ablauf des achten Tages nach der
Salzung vorschrifrsinäßig gemessene Länge in unverlösch-
lichev. Schrift (durch Stempstldruck oder geeigneten Tin¬
tenstift) auf der Fleischseite vermerkt jein.

8 6.
Akrnge vom Grundpreis.

Der Grundpreis ist um den Gesamtbetrag der nach fol¬
genden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zu ermäßigen.

1. Bei G r^ ß o ( e h h ä u t e n (§ 1 a)
a) für Gefälle , dessen Geivicht oder Preisklasse oder beides

nicht zweifelsfrei (§  5 c) festgestellt und erkennbar
gemacht ist, um

10 Pf . 'für das Kilogramm;
b) für Abdecker- und Fallhäule *) um

20 Pf . für das Kilogramm;
c) für abweichende Schlachtart um

4,00 Mk. für die Haut oder das Fell;
cl) für Engerlinge (bis 8 offene)

insgesamt 3,00 Mk. für die Haut oder daS Fell;
e) für leichte Beschädigung (Fehler ** im Abfall)

insgesamt 1,00 Mk. für die Haut oder d«S Fell;
k) für schwere Beschädigung (Fehler im Kern)

insgesamt 1,50 Mk. für die Haut oder das Fell;
g) für leichte und schwere Beschädigung zusammen

_ insgesamt 2,00 Mk. für die Haut oder das Fell.
*) Häute von Tieren, deren Fleisch vom Fleischbeschauer oder Tierarzt

gesund Pfunden wurde, gelten nicht als Abdecker- oder Fallhäute.
**) Di»f?r Schnitt (auch Schächtschnitt), tiefe Kerbe oder Loch- Ge¬

schwür, FauUelle.

ai«

e) für

h) für Schußhäute (Haute mit Narbengeschwüren, X5W
oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerben im Ke»
oder mehr als 8 offenen Engerlingen ), auch tnet*
gleichzeitig Beschädigungen dxr unter d , e , f und e J
geführten Arten vorliegen, "

25 Pf . für das Kilogramm.
Die Abzüge unter d , e , f, g und h schließen emande,

aus . Im übrigen sind die für den betreffenden Fall geM
» bis b in Betracht kommenden Abzüge zusammenzurechp^

2. Bei Roßhäuten , Pony - und Mauliierhäuten:
a) für Häute mit Schächtschnitt oder zersetztem Kopf, «der

falsch ausgeschnittenen Füßen oder Memmen , oder kurzem
Füßen (nicht im Fesselgelenk abgeschnitten), oder
ausgeschnittener Schwanzwurzel , oder mit einem Loch
oder tiefem Schnitt im Kern oder zwei Lächern vd,
zwei tiefen Schnitten im Bauch- oder Kopfteil:

um insgesamt 1,00 Mk. für die Haut von wem«,
als 220 cm Länge,

um insgesamt 2,00 Mk. für die Haut von 220
und mehr cm Länge;

b) für Häute ohne Kopf, für Häute mit leichten Narbe«
schäden, mit 2 Löchern oder 2 tiefen Schnitten st
Mittelteil der Haut , oder mit 4 Löchern oder 4 tief«
Schnitten im Bauchteil

um insgesamt 2,00 Mk. süvÄe Haut von wenige:
als 220 cm Länge,

um insgesamt 4,00 Mk. für die Haut von 22l
und mehr cm Länge;

Schußhäute (stark geschleifte, stark verschnitten!,
grindige, ^stark haarlassende oder matte Häute), m
wenn Mängel der unter 3 und b angegebenen Arte
vorliegen:

um ein Drittel des Grundpreises.
Die Abzüge unter a und b schließen einander nicht

3. Bei Johlenfellen , Esel - und Mauleselhäuten:
a) für leichte Beschädigung*) um

insgesamt 0,75 Mk. für das Fell;
b) für schwere Beschädigung (2 Löcher oder 3 ttese Keck»

oder Narbenbeschädigung) um
insgesamt 0,75 Mk. für das Fell;

c) für Schußfelle (stark verschnittene oder matte Felle)
um ein Drittel des Grundpreises.

Die Abzüge unter a und b sind bis zum Bettage der
unter c festgesetzten Abzuges anzurechnen; der Abzug unten
schließt die Abzüge unter a und b aus.

§ 7.
Zahinngsdedingunse « .

Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel, die Kosten da
Salzung und einmonatlicher Lagerung , ferner die Kosten der Be¬
förderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächste»
Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die Kosten der Verladung
ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu 2 o. H.
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden8 8.

Znrückhatte « von Uorräten.
Bei Zurückhalten von Dorräten ist Enteignung zu den gemäß

8 2a Anmerkung für die betreffende Lieferungsstufe in Betracht
kommenden Preisen , höchstens jedoch zu den unter 8 2 b für nicht
vorschriftsmäßig geliefettes Gefälle festgesetzten Höchstpreisen, zu ^
wattigen.

§9-
Ansnahme«

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an das Leder-
zuweisungsamt der Kriegs -Rohstosi-Abteilung des Königlich PE
bischen Kriegsministeriums , Berlin W 9, Budapester Straße 5, z»
richten. Die Entscheidung behält sich der Unterzeichnete zuständige
Militärbefehlshaber vor. —

8 io,*
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917 I“1
das an diesem Tage oder später entstehende Gefälle, im übrige»
mit dem 1. Dezember 1917 in Kraft . Die Bekanntmachung ^
Ob . II. 700 |7, 16. K. R . A. vom 31. Juli 1916 ttttt Hinsicht
des nach dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung entstehenden^
fälles mit dem 20. Oktober 1917, im übrigen mit dem 1. Dezem¬
ber 1917 außer Kraft.

Anmerkung:  Die Sammelstelle wird die Preise, die sie für da«

kanntgeben.

*) Tiefer Schnitt (auch Schächtschnitt), tiefe Kerbe oder Loch,
Faulstelle.

Frankfurt (Main ), den 20. Ottober 1917.
Kteltv. Generalkommando de» 18 . Armeekorp*
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